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13. September 2021

Bauleitplanung der Gemeinde Budenheim
Entwurf zum Bebauungsplan " Wäldchenloch" LV.m. 2. Änderung des Bebauungsplans
"Siebenmo rgengebiet "
Hier: Beteiligungsverfahren gem. § 4(2) i.V.m. § 3(2) BauGB (4. Offenlage)
Bezug: Ihr Schreibe n vom l S. Juli 2021, eingegangen am 19. Juli 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus der Sicht der von unserem Hause zu vert rete nden öffent lichen Belange werden zum o.g.
Verfahre n folgende Anregu ngen vorgetrag en:

1. (Pkt .1. unserer Ste llungnahme vom 9. November 2016 und 23. Juli 2018 wird wiederho lt :)
Bebauungspläne sind gem. § 8(2) BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.
Der wi rksame Flächennutzungsplan (FNP) wei st entlan g der Mainzer Landstraße eine
gemischte Baufläche aus, die in der verbind lichen Bauleitplanung nun durch Lärmschutz
maßnahm en als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden können .

2. Aus Sicht der Unte ren Naturschutzbehörde best ehen keine Bedenken hinsicht lich der
Planänderu ngen.
Die beabsicht igte Anpassung der zur Wo hnbebauung vorgesehenen Grundstücke, des
St raßennetzes und der Schallschutzmaßnahme an der Mainzer Landst raße bedingt keine
Änderungen oder Anpassungserfordern isse der landespflegeri schen Belange, weder
hinsichtlich des bauleit planerischen Ausgleichs, noch der arten schutzfachlichen
Erford ern isse.
Ein Teil des bauleit planerischen Ausgleichs (0,7 ha) soll durch eine Ersatzgeldzahlung
abgegolten werden. Hierzu ist eine vertragliche Regelung zwischen der Gemeinde

Sie finden un sere Hinweise zu den Informationspflichten nach Art . 13 DSGVO unter:
htt ps:/Iwww.mainz-biogen.de/de!dat enschut 2/1nformat ionsofl icht .eh p
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Budenheim und der " St ift ung Biotopsyste m Sandgebiete zwischen Mainz und Bingen"
vorbereitet.
Bezüglich des Art enschut zes existie rt bereits ein vert raglicher Entwurf zur Umsiedlung der
Eidechsen aus dem Planungsraum auf die CEF-Fläche Gemarkung Budenheim, Flur 6, Nr.
221/8.
Beide Verträge sind zeitlich zu aktualisieren und müssen der Unteren Naturschutzbehörde
(UNB) bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen vor Satzungsbeschluss vorliegen.
Wichtig; Die Untere Naturschutzbehörde bittet auch um Anpassung der Zeitschiene des
" Umsiedelungskonzepts Zauneidechsen" durch BGNatur, die Date n und Angaben beruhen
auf einer Umsiedelung im Jahre 2020!
Ansprechpartner bei der Unte re Naturschutzbehörde ist für beide Verträge Herr Freise
Harenberg; seine Kontaktdaten laute n; frei se-harenberg .diethelm@mainz-bingen.de 06132/
787 2160.
Abschließend merkt die Untere Naturschut zbehörde an, dass sie die mit dieser erneuten
Offen lage vorgenommenen Festset zungen zur Begrünung von Flachdächern und den
Ausschluss von Schottergä rte n ausdrücklich begrüßt!

3. Seitens der Unteren Wasserbehörde beste hen die Bedenken bzgl. einer Zutagefö rderung und
Wiedereinleitung von Grundwasser über Drainagen zum Gebäudeschutz (siehe Pkt. 3.1
unserer Ste llungnahme vom 23. Juli 2018) wei terhin .

4. Redaktionelle Anregungen

4.1 Es wird höfli chst um Aktualisierung der Recht sgrundla gen des Bebauungsplans gebete n.
4.2 Die Nummerie rung 93ft . (S. 20f. der Begründu ng) sollte geprüft und korrig iert werden.

Sollt en sich bei der Planüberarbeitung Fragen ergeben, stehen wir gerne zu einem Gespräch bereit .

Mi t freun dlichen Grüßen
Im Auf trag

~~~
C. Leyendecker
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